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Sonderrundschreiben S 53/2023 
 

An die Kreisverwaltungen in Rheinland-Pfalz 
 
An den Bezirksverband Pfalz 
 

 
Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz;  
Gemeinsame Erklärung „Mehr kommunaler Klimaschutz und kommunale Anpassung an die 
Klimawandelfolgen“ 
 
4 Anlagen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

um den Ausstoß an Treibhausgasen auf ein neutrales Niveau abzusenken, bedarf es erheblicher 

Anstrengungen. Daher müssen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die nunmehr 

unvermeidbaren, bereits spürbaren und zukünftig zu erwartenden Klimawandelfolgen ergriffen und 

umgesetzt werden. Dies geschieht insbesondere auf kommunaler Ebene. 

 

Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen, die Energieagentur 

Rheinland-Pfalz und die Landesregierung haben sich bekanntlich darauf verständigt, gemeinsam 

einen Kommunalen Klimapakt (KKP) einzurichten. 

 

Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem gegenseitigen Leistungsversprechen: Die 

beitretenden Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung an die 

Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug fördert 

und begleitet die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit konkre-

ten und passgenauen Angeboten und Leistungen. Der Kommunale Klimapakt wurde zunächst für 

die Jahre 2023 und 2024 vereinbart.  

 

in den Anlagen zu diesem Rundschreiben übersenden wir Ihnen  

 

• Gemeinsame Erklärung „Mehr kommunaler Klimaschutz und kommunale Anpassung an die Kli-

mawandelfolgen“ (Anlage 1) 

 

• Beitritt zum Kommunalen Klimapakt KKP ab 01.03.2023 - Mustertext Beratungs- und Beschluss-

vorlage (Anlage 2 im Word- und PDF-Format)  

 

http://www.landkreistag.rlp.de/
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• Beitrittserklärung zum Kommunalen Klimapakt (Anlage 3) 

 

• Arbeitshilfe „Beratungs- und Beschlussvorlage für den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt KKP 

im ersten Quartal 2023“ (Anlage 4) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Andreas Göbel 
Geschäftsführender Direktor 
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I. Ausgangssituation

Die wachsende Zahl und die Intensität der Extremwetterereignisse machen deutlich, dass der glo-
bale Klimawandel bereits drastische Auswirkungen auf Menschen und Umwelt entfaltet. Umso 
größer ist die Notwendigkeit, umfangreiche Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Erhalt der Bio-
diversität und der Ökosystemdienstleistungen zu ergreifen, um den weltweiten Temperaturanstieg 
auf unter 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad zu begrenzen und damit die Folgen des Klimawandels 
noch einzudämmen. Zugleich müssen Schritte zur Anpassung an die bereits auftretenden und zu-
künftig zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels eingeleitet werden. Damit stehen alle 
klimawirksamen Emissionen und Anpassungspotenziale im Fokus. Dabei fällt den Kommunen eine 
Schlüsselrolle zu, denn die Maßnahmen müssen lokal umgesetzt werden. 

Zahlreiche Kommunen in Rheinland-Pfalz haben die Notwendigkeit und Dringlichkeit des Handelns 
erkannt und engagieren sich daher bereits seit vielen Jahren bei der Erarbeitung kommunaler Kon-
zepte und der Umsetzung der Maßnahmen. Es fehlt jedoch häufig an den notwendigen Rahmenbe-
dingungen und Ressourcen, an etablierten Prozessen und Strukturen sowie an einer klimaschutzori-
entierten Genehmigungspraxis, um ambitionierten Klimaschutz vor Ort effizient umsetzen zu 
können. Einige Kommunen benötigen bei der Umsetzung einer systematischen Bewältigung der 
anstehenden Probleme im Zusammenhang mit Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfol-
gen mehr Unterstützung.

Die Regierungsparteien haben sich auf Initiative der kommunalen Seite im Koalitionsvertrag 2021–
2026 zum Ziel gesetzt, die Kommunen mit einem Kommunalen Klimapakt (KKP) noch stärker und 
ressortübergreifend zu unterstützen, um gemeinsam das Ziel „Klimaneutrales Rheinland-Pfalz“ 
(2035–2040) zu erreichen. Das Land betrachtet dabei die Finanzierung des kommunalen Klima-
schutzes und der Anpassung an die Klimawandelfolgen als eine Investition in eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung und zur Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes Rheinland-Pfalz.

Die kommunalen Spitzenverbände (KSV), die Energieagentur RLP (EARLP), der Verband kommunaler 
Unternehmen (VKU) und die Landesregierung einschließlich ihres Kompetenzzentrums für Klima-
wandelfolgen (RLP-KfK) haben sich daher darauf verständigt, gemeinsam einen Kommunalen Kli-
mapakt einzurichten, um die Kommunen bedarfs- und wirkungsorientiert bei der Umsetzung von 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen im Sinne einer Quer-
schnittsaufgabe zu unterstützen.
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II. Kernelemente des Kommunalen Klimapakts

Die unterzeichnenden Parteien haben folgendes gemeinsames Verständnis über die Grundstruktur 
und die Eckpunkte für die Ausgestaltung des Kommunalen Klimapakts:

 � Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem gegenseitigen Leistungsversprechen: Die 
beitretenden Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und in der Anpassung an 
die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutzzielen des Landes (Landesgesetz 
zur Förderung des Klimaschutzes, Zukunftsvertrag Rheinland-Pfalz 2021-2026, Klimaneutrales 
RLP im Korridor 2035-2040), entlang gemeinsam definierter Handlungsfelder (vgl. Anlage 1). 
Im Gegenzug unterstützt das Land die Kommunen durch konkrete und bezogen auf die jewei-
lige Ausgangslage zugeschnittene zusätzliche Unterstützungsleistungen dabei, ihre Maßnahmen 
effizient umsetzen zu können. 
Davon ausgehend identifizieren die Kommunen anhand ihrer räumlichen Situation und lokalen 
Struktur die für sie geeignetsten Maßnahmen.

 � Der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt ist für alle Landkreise, kreisfreien sowie kreisangehö-
rigen Städte, Verbands- und Ortsgemeinden auf freiwilliger Basis möglich und erfolgt durch die 
Abgabe einer entsprechenden Erklärung. Ein Beitritt wird ab dem 1. Quartal des Jahres 2023 
möglich sein. Der Beitritt von Ortsgemeinden muss über die Verbandsgemeindeverwaltung ge-
bündelt erfolgen.

 � Der Kommunale Klimapakt ist kein statisches Gebilde, sondern vielmehr ein kontinuierlicher 
Prozess. Daher wird er stufenweise fortgeschrieben und in Form aufeinander aufbauender Pha-
sen wirksam. Dies immer dem Verständnis folgend, dass Klimaschutz und Anpassung an die Kli-
mawandelfolgen sowohl auf Landesals auch auf kommunaler Ebene Querschnittsaufgaben sind, 
die ein systematisches, mutiges Vorgehen aller staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen erfor-
dert. Der Fortschreibungszyklus richtet sich nach dem Unterstützungsbedarf sowie nach der 
Aufstellung des Landeshaushaltes.

 � Noch im Jahr 2022 startet die erste Phase des Kommunalen Klimapakts für die Kommunen mit 
der Vorbereitungsphase für den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt zum 1. Quartal 2023. Ab 
2023 soll der Klimapakt auf Basis des Landeshaushalts 2023/24 dann seine unmittelbare Wir-
kung entfalten. Für den Zeitraum ab 2025 setzen sich alle Beteiligten gemeinsam das Ziel, den 
Kommunalen Klimapakt nach einer Evaluierung der ersten beiden Phasen in eine dritte Phase 
zu führen, nach den sich dann ergebenden Erfordernissen.

 � Die konkrete Ausarbeitung der einzelnen Phasen ist Aufgabe einer bereits etablierten Arbeitsge-
meinschaft, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Partner zusammensetzt 
(KKP Arbeitsgruppe). Die Abstimmung zwischen den Ressorts der Landesregierung erfolgt fe-
derführend durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität.
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III. Starterphase 2022/2023 (Erste Phase)

Ziel dieser ersten Phase ist der schnellstmögliche Einstieg in den Kommunalen Klimapakt auf Basis 
der für 2022 und für 2023 verfügbaren Ressourcen und Haushaltsmittel. Die Kommunen können ab 
dem 1. Quartal 2023 an dem Klimapakt teilnehmen; die Teilnahme setzt insbesondere einen Rats-
beschluss voraus, mit dem sich die Kommune verpflichtet, ihre Anstrengungen im Hinblick auf die 
Klimaschutzziele des Landes weiter zu verstärken und – je nach individueller Ausgangslage – schritt-
weise weitergehende und über das Bisherige hinausgehende Maßnahmen zur Reduktion von Treibh-
ausgasemissionen und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen zu ergreifen.

Bereits für das Haushaltsjahr 2022 stellt das Land für die Ausgestaltung und Umsetzung des Kom-
munalen Klimapaktes Finanzmittel in Höhe von 4 Mio. EUR zur Verfügung, um beispielsweise fol-
gende Maßnahmen vorzubereiten:

 � Entwicklung einer Online-Plattform (inkl. Beratungs- und Förderübersicht).

 � Das Land nimmt eine Evaluation der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für die kommu-
nalen Aktivitäten zu Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen in Bezug auf rele-
vante Hemmnisse und potenzielle Optimierungsansätze vor. Hierfür wird eine systematische 
Analyse der Regelwerke des Landes vorgenommen, um rechtliche Hemmnisse und Zielkonflikte 
bei der Umsetzung der Maßnahmen zu Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 
identifizieren zu können. Die KSV werden an der Evaluation beteiligt.  
Angestrebt wird unter Einbindung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), transpa-
rente Kriterien darzustellen, damit Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Kli-
mawandelfolgen auch von finanzschwachen Kommunen unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen der Kommunalaufsicht erfolgreich umgesetzt werden können.

Zum 1. Quartal 2023 entfaltet der Kommunale Klimapakt seine unmittelbare Wirkung:

 � Das Land fördert teilnehmende Kommunen gezielt und baut bedarfsorientierte Beratungsange-
bote (Förderung, Vergabe, Umsetzungsplanung) bei der EARLP und dem RLP-KfK zusätzlich aus- 
bzw. neu auf (Anlage 2). Die teilnehmenden Kommunen werden Schritt für Schritt von diesen 
Beratungs- und Fördermaßnahmen profitieren können.

 � Das Land, die EARLP und das RLP-KfK erstellen standardisierte Instrumente und Hilfestellungen 
wie Leitfäden und Auslegungshilfen mit teilnehmenden Kommunen. Diese werden weiteren 
Kommunen zur Verfügung gestellt.

 � Eine effiziente und transparente Projektsteuerung für den Kommunalen Klimapakt wird aufge-
baut. Ziel ist eine zügige und unbürokratische Umsetzung des KKP.
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Innerhalb des Kommunalen Klimapaktes erfolgt dabei auch eine systematische Bestandsaufnahme, 
Analyse und Evaluierung der bestehenden Landesförderprogramme im Bereich Klimaschutz und 
Anpassung an die Klimawandelfolgen bezüglich der Fördergegenstände, des Fördervolumens und 
der Förderverfahren. Bewertet werden soll u. a. die Effizienz der Maßnahmen in Bezug auf den Mit-
teleinsatz, die Relevanz, die Klimawirkung und der Praxisbezug der Maßnahmen sowie die Praktika-
bilität der Verwaltungsvorschriften. Die Ergebnisse der Evaluation sollen inklusive konkreter Hand-
lungsempfehlungen zeitnah vorliegen. Bei der Weiterentwicklung der Förderangebote des Landes 
soll der Fokus auf einem unbürokratischen und transparenten Mitteleinsatz liegen. Neue Förderge-
genstände sind bedarfsorientiert anzulegen. Die KSV werden in die Prozesse eingebunden.

IV. Fortschreibung 2023/2024 (zweite Phase)

Die zweite Phase hat zum Ziel, die Umsetzung von Maßnahmen mit wirksamem Klimaschutz bzw. 
Anpassung an die Klimawandelfolgen einzuleiten bzw. weiter voranzubringen. Wesentlich ist dabei 
die gezielte Umsetzung von Maßnahmen zu den beschriebenen Handlungsfeldern in den teilneh-
menden Kommunen sowie deren meilensteinbasierte Planung und Steuerung im Rahmen von indi-
viduellen Klimaschutzfahrplänen. Dabei werden die Kommunen fachlich kompetent und umset-
zungsorientiert durch die EARLP sowie das RLP-KfK und deren Kooperationspartner unterstützt.

Ein besonders ambitioniertes Vorgehen von Kommunen wird dabei auch durch verstärkte Unter-
stützungsangebote angereizt bzw. honoriert. Dazu erarbeitet die KKP Arbeitsgruppe Qualitätsstu-
fen, welche die unterschiedlichen Ausgangsniveaus der Kommunen widerspiegeln und pro Stufe 
Beratungs- und Förderleistungen des Landes abbilden. Zusätzlich wird angestrebt, dass zukünftig 
bei ausgewählten Förderprogrammen im Bereich Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung die 
Klimapakt Kommunen je nach Qualitätsstufe eine erhöhte Förderquote erhalten sollen.

Klimaschutz funktioniert nicht zum Nulltarif. Zahlreiche Maßnahmen sind mit kostenintensiven 
Investitionen verbunden. Viele kommunale Leistungen werden daher durch Fördermittel der EU, des 
Bundes und des Landes flankiert. Über die etablierten Förderprogramme hinaus hat die Landesre-
gierung angekündigt, die Kommunen bei ihren Investitionen in den Klimaschutz und in die Anpas-
sung an die Klimafolgen zu unterstützen. Sie wird für die Haushaltsjahre 2023/24 Fördermittel von 
zusätzlich 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen (Kommunales Investitionsprogramm), damit 
Kommunen weitere Klimainvestitionen tätigen können. Die Fördermittel sollen allen Kommunen 

– unabhängig von der Teilnahme am Kommunalen Klimapakt unbürokratisch ausgezahlt werden und 
weiteren Kommunen zusätzlich über ein Wettbewerbsverfahren zugutekommen. Die Klimapakt 
Kommunen erhalten im Rahmen des Investitionsprogramms Unterstützung bei der Initialisierung 
und Planung der Maßnahmen des Klimaschutzes und der Anpassung an die Klimawandelfolgen zum 
effizienten und strukturierten Einsatz der Mittel.
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Der Umsetzungsfortschritt und die Zielerreichung des Kommunalen Klimapaktes wird in regelmä-
ßigen KKP Arbeitsgruppensitzung festgestellt und erörtert. Die Umsetzung der Zuwendungen wird 
wie oben aufgeführt von den am Prozess Beteiligten auf ihre Wirkung bezogen geprüft und nach 
Durchführung der Maßnahmen evaluiert. Die KKP Arbeitsgruppe entwickelt auf dieser Basis die 
Meilensteine, Ziele und Strategien des Kommunalen Klimapaktes kontinuierlich weiter und koordi-
niert sich bezüglich der externen Kommunikation.

Die Eckpunkte für die Fortschreibung 2023/2024 geben die Vereinbarungen der Parteien zum Zeit 
punkt der Unterzeichnung des Kommunalen Klimapakts wieder. Je nach der Entwicklung des Be-
darfs und der aktuellen Situation werden ggf. Maßnahmen angepasst bzw. weitere Maßnahmen 
durch die Partner des Kommunalen Klimapaktes vereinbart. Dazu erfolgen regelmäßige Gespräche 
im Rahmen der KKP Arbeitsgruppe.

V. Absichtserklärung Fortschreibung 2025

Die ersten beiden Phasen des Kommunalen Klimapakts 2022/23 und 2023/24 sollen als Grundlage 
für eine dritte Fortschreibung evaluiert werden. Die Kriterien hierfür werden kontinuierlich späte-
stens aber Ende 2023 gemeinsam entwickelt.

Die Partner des Kommunalen Klimapaktes werden die Ergebnisse der Evaluation sowie alle weiteren 
Entwicklungen bei der Fortschreibung berücksichtigen, um ein bedarfsgerechtes Angebot erstellen 
zu können.
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VI. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt zum 29. November 2022 in Kraft. Die Partner vereinbaren, dass der 
Kommunale Klimapakt zunächst bis nach Ablauf der zweiten Phase (Ende 2024) gilt. Für die Zeit 
danach wird eine Fortschreibung mit langfristiger Perspektive angestrebt, um die Daueraufgaben 
des Klimapakts kontinuierlich meistern zu können. Zum Ende einer jeden Phase wird der Umset-
zungsstand sowie die Zieler- reichung in der KKP Arbeitsgruppe evaluiert und das weiteren Vorge-
hen sowie die Planungen gemeinsam angepasst.

gez. Katrin Eder

Staatsministerin, Ministerium für  
Klimaschutz, Umwelt, Energie und 
Mobilität Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
gez.Michael Hauer

Staatssekretär, Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
gez. Daniela Schmitt

Staatsministerin, Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
gez. Michael Ebling

Staatsminister, Ministerium des Innern 
und für Sport Rheinland-Pfalz

gez. David Langner

Vorsitzender des Vorstands, Städtetag 
Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
gez. Aloysius Söhngen

Landesvorsitzender, Gemeinde- und 
Städtebund Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
gez. Achim Schwickert

Vorsitzender des Vorstands,  
Landkreistag Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
gez. Wolfgang BühringVKU

Vorsitzender des Vorstands, Verband 
kommunaler Unternehmen e. V.,  
Landesgruppe Rheinland Pfalz 
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Anlage 1– Handlungsfelder Kommunaler Klimapakt

Wesentliche Herausforderungen und Handlungsfelder im Rahmen eines Kommunalen Klima-
paktes Rheinland-Pfalz

Vorbemerkung: Viele Kommunen sind bereits aktiv im Bereich Klimaschutz und Anpassung an die 
Klimawandelfolgen und bringen Eigenmittel und eigene Ressourcen ein.

Die Arbeitsgruppe Kommunaler Klimapakt hat für den Klimaschutz und die Anpassung an die 
Klimawandelfolgen Handlungsfelder identifiziert, in denen die Kommunen, das Land, der Bund 
und die EU sukzessive tätig werden müssen, um die Herausforderungen des Klimawandels zu 
meistern (u. a. Klimaschutzziele Land, Bund, EU).

Zur Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele und zur effizienten Gestaltung der nachfol-
gend vorskizzierten Handlungsfelder benötigen die Kommunen zusätzliche und nachhaltige di-
rekte sowie indirekte finanzielle als auch strukturelle Unterstützung durch das Land, die EU, den 
Bund, die Wirtschaft – zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch die bestehende 
strukturelle Unterstützung durch die kommunalen Spitzenverbände. 

Handlungsfeld Wichtigste Handlungsbedarfe

1. Strukturelle Voraus-
setzungen in den 
Kommunen/den kom-
munalen Verwal-
tungen

Organisatorische Implementierung als kommunale Querschnittsauf-
gabe

Personal: Personelle Verstetigung und Verstärkung auf fachlicher 
und konzeptioneller Ebene, u. a. nach auslaufender Bundesförderung

Konzepte: Erstellung/Fortschreibung kommunaler Klimastrategien/
Klimafahrpläne und dazugehörige Fachberatung

Finanzen: Finanzielle Verstärkung und Entwicklung neuer Finanzie-
rungsmöglichkeiten; Abstimmung Kommunalaufsicht, Flexibilisierung 
der Haushalte an Projektförderung (Bund/EU)

2. Instrumente (opera-
tive Ebene)

Implementierung bereits vorhandener Instrumente und deren Wei-
terentwicklung sowie Einführung neuer Instrumente, insbesondere 
ein flächendeckendes kommunales Energiemanagement
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Handlungsfeld Wichtigste Handlungsbedarfe

3. Organisations- und 
Geschäftsmodelle für 
kommunale Klima-
Projekte

Unterstützung bei Entwicklung und Umsetzung (ggf. neuer) Organi-
sations- und Geschäftsmodelle für Projekte in einzelnen Fokusbe-
reichen (Bsp. Energiegesellschaften, interkommunale Kooperationen, 
AÖR, PPP und Kooperationen v.a. im Bereich EE, Gebäude, Verkehr, 
Wasserstoff etc.)

4. Nachhaltige Finanzie-
rungsinstrumente

Verbesserung und Ausbau der Finanzierung kommunaler Klimaschutz- 
und Klimawandelfolgenanpassungsmaßnahmen

Entwicklung neuer Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Intracting, Nah-
verkehrsabgabe)

Schaffung von Finanzierungs-Modellen auf Basis Lebenszykluskosten-
rechnung inklusive Berücksichtigung einheitlicher CO2-Folgekosten

5. Klimagerechte Bau-
leitplanung

Unterstützung bei der stärkeren Berücksichtigung von Klimaschutz- 
und Klimawandelfolgenanpassungsaspekten in der kommunalen 
Bauleitplanung (u. a. Flächeninanspruchnahme) im Rahmen der bau-
planungsrechtlichen Abwägung

Aufzeigen von Best-Practice-Beispiele

Überprüfung vorhandener / Vorgabe neuer raumordnerischer Ziele 
und Grundsätze mit Bezug zu (kommunalem) Klimaschutz und An-
passung an die Klimawandelfolgen.

6. Klimagerechte Kom-
munalentwicklung

(Fachliche und finanzielle) Unterstützung insbesondere bei den fol-
genden Handlungsfeldern:

Umsetzung einer klimagerechten Verkehrsentwicklung, u. a. Stärkung 
des Umweltverbunds, Aufbau Ladeinfrastruktur, nachhaltige City-Lo-
gistik, klimaorientierte Verkehrsplanung, etc.

Stärkung der grünen, blauen und beigen Infrastruktur

Stärkung der Klimaresilienz der KommunalwälderEtablierung einer 
nachhaltigen und klimafreundlichen Kreislaufwirtschaft/Baumaßnah-
menAnpassung der Ver- und EntsorgungsinfrastrukturHochwasser- 
und Starkregenvorsorge, Erstellung von örtlichen Hochwasser- und 
Starkregenvorsorgekonzepten

Hitzeschutz im öffentlichen Raum und Erarbeitung von Akutmaßnah-
men im Sinne eines Hitzeaktionsplans (unter Berücksichtigung von 
Worst-Case-Szenarien)

Entwicklung konzeptioneller Grundlagen für Maßnahmenplanung

Naturnahe, klimaresiliente Renaturierung
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Handlungsfeld Wichtigste Handlungsbedarfe

7. Klimafreundliche 
kommunale Beschaf-
fung

„Klimafreundliche“ Rahmenverträge für kommunale Beschaffungen 
sowie Musterausschreibungen jeweils für branchenspezifische Liefe-
rungen und Leistungen, die zugleich praxisgerecht und rechtssicher 
sind

Entwicklung von Kriterien für eine klimagerechte Vergabe (Leistungs-
beschreibung) Beratung/Schulung der Vergabestellen 

Standardisierung von Verwaltungsvorschriften und Handlungsleitfä-
den

8. Prozessoptimierung 
Klimaförderung

Ausbau der auf Klimamaßnahmen spezialisierten strukturellen und 
bedarfsgerechten Förder- und Vergabeberatung und Prozessbeglei-
tung

Aufbau einer ressortübergreifenden digitalen Förderdatenbank

Erleichterung des Zugangs zur Förderung durch Bürokratieabbau/
unkomplizierte Förderprogramme

Verbesserung des Fördermittelmanagements (z. B. „Lotsenstellen“)

9. Klimagerechte Kom-
munalhaushalte

Kommunale Haushalte „fit machen“ für die Bewältigung der Anforde-
rungen aus Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 
u. a. durch gezielte Schulungsprogramme und Haushaltstools

Schaffung und Ausweitung finanzieller Handlungsspielräume Identifi-
zierung und Behebung haushälterischer Hindernisse

Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Divestment-
strategien

10. Strukturierte Aus-, 
Fort- und Weiterbil-
dungen zu Klima-
schutz und Klima-
wandelfolgenanpas-
sung

Zielgerichtete und qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung (u. A. 
der Hauptamtlichen; Sensibilisierung des Ehrenamts in Räten und 
Ausschüssen sowie Aus- und Fortbildung von Dienstleistern für Kom-
munen, wie z. B. Planungsbüros und Handwerksbetriebe)
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Handlungsfeld Wichtigste Handlungsbedarfe

11. Unterstützung bei der 
Klimakommunikation 
auf allen Ebenen

Motivation von Bürger*innen und Unternehmen zum Klimaschutz 
und Klimawandelfolgenanpassung; Unterstützung der Kommunen 
bei der Akzeptanzsteigerung

Intensivierung und Fortentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit, inklusi-
ve öffentlicher Beteiligungsprozesse, wie z. B. Einbindung in Fachforen 
zur Erarbeitung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen

12. Monitoring, Steue-
rungsinstrumente

Fortschritte im Klimaschutz und bei der Klimawandelfolgenanpas-
sung transparent machen und evaluieren

Indikatorensystem (Impact- und Response-Indikatoren)/Checklisten 
erarbeiten

13. Bündelung der klima-
bezogenen Aktivi-
täten aller relevanten 
Akteure

Optimierung der Vernetzung der klimabezogenen Aktivitäten aller 
relevanten Akteure: „effizientes Netzwerken“; Bündelung der Aktivi-
täten, Vermeidung von Doppelstrukturen, Nutzung von Synergieef-
fekten

Etablierung einer operativen KKP RLP Koordinationsplattform
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Anlage 2

Bedarfsorientierte Beratungsleistungen für KKP-Kommunen:

 � Die teilnehmenden KKP-Kommunen1 erhalten eine substantielle und intensive (Umsetzungs-)
Beratung im Bereich Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

 � Je nach Bedarf zur Verfügung stellen von Instrumenten und Tools (bspw. für Energiemanage-
ment etc.)

 � Konkrete Unterstützung beim Beantragen und Abrufen von Bundes- und Landesfördermit-
teln im Bereich Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

 � Gemeinsame Erarbeitung von Klimaschutz- und Klimawandelfolgenanpassungsstrategien 
für teilnehmende KKP-Kommunen

 � Individuelle Unterstützung bei der Initialisierung und Planung der Maßnahmen des Klimaschutzes 
und der Anpassung an die Klimawandelfolgen zum effizienten und strukturierten Einsatz der 
Mittel des angekündigten kommunalen Investitionsprogramms.

1 Abhängig von den personellen und organisatorischen Kapazitäten sowie den vorhandenen Haushaltsmitteln.



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz 
Telefon: 0 61 31 / 28 65 50- Telefax: 0 61 31 / 28 65 5228 

Beitritt zum Kommunalen Klimapakt KKP ab 1. März 2023 

- Mustertext Beratungs- und Beschlussvorlage -

Gemäß Gemeinsamer Erklärung über den Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP) können 
die Kommunen ab 1. März 2023 dem kommunalen Klimapakt beitreten. 

Mit dem Beitritt geht eine Kommune eine Selbstverpflichtung ein, besonders ambitioniert im Be-
reich des Klimaschutzes bzw. der Anpassung an die Klimawandelfolgen vorzugehen, und erhält im 
Gegenzug eine gezielte, bedarfsorientierte und individuelle Beratung und Begleitung im Bereich 
Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen.  

Voraussetzung für den Beitritt ist u.a. ein entsprechender Beschluss des Gemeinde-/Stadtrats bzw. 
des Kreistags mit dieser Selbstverpflichtung; weiterhin sind dazu bis zu fünf konkrete Maßnahmen 
zu nennen, die die Kommune dazu umsetzen will. 

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einen Mustertext für eine Beratungs- und Beschlussvor-
lage über den Beitritt zum KKP. Diese Arbeitshilfe der Kommunalen Spitzenverbände ist mit den 
Partnern im Kommunalen Klimapakt abgestimmt.  

Der Text insbesondere im Teil A - Beratungsvorlage - kann selbstverständlich individuell angepasst 
bzw. erweitert werden.  

Im Teil B - Beschluss - empfehlen wir demgegenüber, sich eng inhaltlich an die Vorlage zu halten, 
um das notwendige Maß an Verbindlichkeit zu wahren. 

Mainz, im Januar 2023 
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Beitritt zum Kommunalen Klimapakt KKP ab 1. März 2023 

- Mustertext Beratungs- und Beschlussvorlage -  

Stand: 20. Januar 2023 

 

 

Redaktionelle Hinweise: 

• Die zwischen *..* eingefassten und kursiv gesetzten Passagen bitte individuell einsetzen bzw. 
anpassen. 

• Die in kursiv eingerückten Passagen sind Hinweise oder Vorschläge zu weiteren Ausgestaltung 
der Vorlage. Bitte aus der Vorlage entfernen. 

• Die Vorlage kann gleichermaßen für die Beratungen in den Ortsgemeinden eingesetzt werden. 
Im Unterschied zu den übrigen Gebietskörperschaften erfolgt für diese die Beitrittserklärung ge-
bündelt durch die Verbandsgemeindeverwaltung (zusammen mit ihrem eigenen Beitritt). 

• Originär gilt diese Vorlage für die Beratung und den Beschluss im Rat bzw. Kreistag. Sie kann 
gleichermaßen auch für die Beratung in bzw. für Empfehlungsbeschlüsse von Ausschüssen, z.B. 
eines Umweltausschusses, verwendet werden und wäre dann eigenständig im Beschlussteil ent-
sprechend anzupassen, z.B. „Der Umweltausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, fol-
genden Beschluss zu fassen:“. 

 

 

A. Beratungsvorlage 

1. Gegenstand und Ziel des Beschlusses …  

… ist der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP). Dieses Angebot wurde von den 

kommunalen Verbänden und dem Land ausgearbeitet. Mit dem Beitritt verpflichtet sich eine Kom-

mune, ihre Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes (Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. 

Ausbau von CO2-Senken) bzw. der Anpassung an die Klimawandelfolgen (Hitze, Dürre, Starkregen 

usw.) zu forcieren und besonders ambitioniert vorzugehen. Hierzu benennt jede Kommune bis zu 

fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie in Angriff zu nehmen beabsichtigt; diese sind Ausgangspunkt 

für eine individuelle und „maßgeschneiderte“ Beratung, die für jede beitretende Kommune im Hin-

blick auf die konkrete Umsetzung solcher Maßnahmen zusätzlich über den KKP angeboten wird. 

2. Allgemeiner Hintergrund  

Im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens hat sich das Land Rheinland-Pfalz zum Ziel gesetzt, 

die Emissionen an Treibhausgasen drastisch zu reduzieren und bis spätestens 2040 (lt. Koalitions-

vertrag) klimaneutral zu werden – und so dazu beizutragen, den Anstieg der globalen Durchschnitts-

temperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zudem gilt es, die Folgen des Klimawandels 

durch geeignete und wirksame Anpassungsmaßnahmen zu bewältigen. 
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Dazu bedarf es erheblicher Anstrengungen auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen, auch 

und insbesondere auf der kommunalen Ebene. Denn auf dieser Ebene werden die konkreten Rah-

menbedingungen für die notwendigen Maßnahmen gesetzt, insbesondere in den Bereichen Bau-

leitplanung, Erzeugung erneuerbarer Energien sowie Mobilität / ÖPNV. 

Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen (VkU), die Energie-

agentur Rheinland-Pfalz und die Landesregierung, vertreten durch das federführende Klimaschutz-

ministerium (MKUEM) einschließlich des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums für Klimawandelfol-

gen (KfK), sowie das Wirtschafts- und Innenministerium (MWVLW bzw. MdI) haben sich daher da-

rauf verständigt, gemeinsam den Kommunalen Klimapakt einzurichten. Grundlage hierfür ist die 

Gemeinsame Erklärung vom 29. November 2022 (Anlage 1). 

2. Eckpunkte des Kommunalen Klimapakts 

Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem 

gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden 

Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz 

und bei der Anpassung an die Klimawandelfolgen und 

bekennen sich zu den Klimaschutzzielen des Landes. 

Im Gegenzug fördert und begleitet die Landesregie-

rung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnah-

men mit konkreten und passgenauen Angeboten und Leistungen. Der Kommunale Klimapakt wurde 

zunächst für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart, ist aber auf Dauer angelegt und soll 2024 für die 

Folgejahre mit allen Beteiligten fortgeschrieben werden.  

3. Bisherige Aktivitäten  

Die *eigene Kommune einsetzen* hat bereits eine Reihe von Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur 

Klimawandelanpassung umgesetzt bzw. die Umsetzung eingeleitet; hervorzuheben sind insbeson-

dere  

Hier individuell die wichtigsten der bisherigen Aktivitäten beschreiben oder benennen, entweder 

in der BV selbst in Form einer kurzen, stichwortartigen und komprimierten Liste wie z. B. 

- Energieeffizienzmaßnahmen (LED-Straßenbeleuchtung, Energetische Gebäudesanierung) 

- Eigene Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (ggf. konkret benennen) 

- Schaffung der Stelle einer/s Klimaschutzmanagers/in 

oder als separate Anlage mit einer ausführlicheren Darstellung, die ggf. bereits aus anderen Zu-

sammenhängen heraus existiert. 

4. Verstärktes Engagement im Rahmen des Kommunalen Klimapakts 

Mit dem Beitritt zum Kommunalen Klimapakt ist die Selbstverpflichtung verbunden, unsere Aktivi-

täten sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen über das bisherige 
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Maß hinaus zu verstärken. Hierzu benennt jede Kommune mit dem Beitritt bis zu fünf Ziele bzw. 

Maßnahmen, die sie zu diesem Zweck zu verfolgen bzw. in Angriff zu nehmen beabsichtigt. Für un-

sere Kommune kommen dazu folgende in Betracht: 

Hier individuell bis zu fünf Ziele oder Maßnahmen benennen. Hierzu kann die hier unter Nr. 3 

beigefügte Liste beispielhafter Ziele/Maßnahmen als Orientierungshilfe genutzt werden. Diese 

bis zu fünf Ziele/Maßnahmen sind Gegenstand des Beschlusses, siehe unten, und werden in das 

Formular für die Beitrittserklärung übernommen. 

Diese Ziele/Maßnahmen sollen über das hinausgehen, was die jeweilige bereits umgesetzt hat 

bzw. in Umsetzung ist. Dies schließt ausdrücklich nicht solche Maßnahmen aus, die bereits "in 

der Schublade liegen" oder für die es bereits Vorüberlegungen oder Vorplanungen gibt, die aber 

bisher nicht in die Umsetzung gebracht wurden bzw. werden konnten (z.B. mangels Finanzmit-

teln). 

Weiterhin ist zu empfehlen, für die Rats-/Kreistagsmitglieder auch kurz und individuell zu be-

gründen, warum man gerade diese Ziele verfolgt bzw. diese Maßnahmen in Angriff nehmen will. 

 

Diese Ziele bzw. Maßnahmen werden nach dem Beitritt im Zuge des exklusiv für die „KKP-

Kommunen“ zur Verfügung stehenden Beratungsangebots nochmals im Einzelnen besprochen, da-

bei im jeweiligen kommunalen Kontext eingeordnet und priorisiert, je nach Bedarf auch modifiziert, 

revidiert oder ergänzt, um im Ergebnis ein Paket an wirksamen, effektiven und auch im Hinblick auf 

den finanziellen Aufwand effizienten Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen und so einen best-

möglichen Beitrag zur zeitnahen Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. zur Anpassung an Kli-

mawandelfolgen zu leisten. Das Ergebnis dieser Beratung wird im Nachgang nochmals in den kom-

munalen Gremien beraten und die dann noch erforderlichen Folgebeschlüsse gefasst. 

Um diesen Beratungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen, wird die Verwaltung ent-

sprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur bereitstellen 

sowie in der Beitrittserklärung eine zentrale Ansprechperson in der Verwaltung benennen und de-

ren Stellvertretung sicherstellen. 

5. Finanzierung 

Der Beschluss zum KKP-Beitritt ist nicht mit unmittelbaren finanziellen Pflichten verbunden. Über 

die Umsetzung konkreter Projekte und Maßnahmen ist gesondert im Rahmen der jährlichen Haus-

haltsplanung zu beraten und zu entscheiden. Zur Finanzierung der vorgeschlagenen Maßnahmen 

stehen - neben originären Eigenmitteln - im Wesentlichen folgende Optionen zur Verfügung: 

a)  Im Rahmen der Kommunalen Klima-Offensive wird das Land flankierend zum KKP über das Kom-

munale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) den Kommunen 2023 insge-

samt 180 Mio. Euro zur Verfügung stellen; davon entfallen auf unsere Kommune * …. hier indi-

viduellen Betrag einsetzen* Euro; diese können und sollen im Einklang mit der zugehörigen 
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Positivliste für die unter Nr. 4 genannten investiven Maßnahmen eingesetzt werden entlasten 

insoweit den kommunalen Haushalt. 

b) Weitere maßgebliche Finanzierungsquellen sind daneben öffentliche Fördermittel aus den ein-

schlägigen Förderprogrammen des Landes, des Bundes oder der EU. Eine möglichst weitge-

hende Ausnutzung dieser Fördermöglichkeiten ist zentraler Gegenstand und Zielsetzung des be-

gleitenden Beratungsangebots aus dem KKP heraus. 

 

B. Beschlussvorschlag für den Beitrittsbeschluss 

* Die/Der Name der eigene Kommune* tritt dem Kommunalen Klimapakt bei. Damit verpflichtet sie 

sich, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen zu 

verstärken und dabei ambitioniert vorzugehen. Sie benennt dazu folgende Ziele und Maßnahmen 

und bringt diese in das weitere Verfahren ein: 

 ………….. 

 ………….. 

Hier bitte die unter A.4 benannten und ggf. nach Beratung geänderten bis zu fünf Ziele und Maß-

nahmen nochmals einzeln auflisten - soweit notwendig und sinnvoll hier nur noch in verkürzter 

und ggf. stichwortartiger Form. Diese Auflistung sollte so ausgestaltet werden, dass sie 1zu1 in 

die Beitrittserklärung übernommen werden kann. 

Auf dieser Basis wird die Verwaltung beauftragt, 

• die vollständige Beitrittserklärung gemäß diesem Beschluss in der vorgegebenen Form zeitnah 

an das MKUEM abzugeben, 

• zu prüfen, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden Beratungsangebote in Anspruch 

genommen werden sollen und diese zeitnah und proaktiv anzufordern sowie  

• entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur be-

reitzustellen, um den Beratungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen. 

 

 

 

 

Anlagen:  

1. Gemeinsame Erklärung  

2. Formular der Beitrittserklärung zum KKP 

3. Liste der möglichen Maßnahmen 



BEITRITTSERKLÄRUNG

DER VERBANDSGEMEINDE | DER STADT | DES LANDKREISES

ZUM KOMMUNALEN KLIMAPAKT

ZWISCHEN DEM LAND RHEINLAND-PFALZ  

UND DEN KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDEN 

RHEINLAND-PFALZ

Landkreistag Rheinland Pfalz
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Landkreistag Rheinland Pfalz

Die Landesregierung hat sich das Ziel gesetzt, in Rheinland-Pfalz Treibhausgasneutralität in 
einem Korridor zwischen 2035 und 2040 zu erreichen. Das Pariser Klimaschutzabkommen gibt 
vor, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu be-
grenzen, um die verheerenden Folgen der globalen Erwärmung abzuschwächen.

Das Erreichen dieser Klimaschutzziele bedarf erheblicher Anstrengungen auf allen politischen und 
gesellschaftlichen Ebenen. International, bundes- und landesweit müssen die Treibhausgasemissi-
onen auf ein neutrales Niveau abgesenkt, der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie Energieef-
fizienz und Energieeinsparung entsprechend intensiviert und unsere wertvollen natürlichen Treib-
hausgassenken geschützt werden. Das erfordert die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 
sowie von Maßnahmen zur Anpassung an die nunmehr unvermeidbaren, bereits spürbaren und 
zukünftig zu erwartenden Klimawandelfolgen. Beides geschieht insbesondere auf der kommu-
nalen Ebene. Die zwischen der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem 
Verband der Kommunalen Unternehmen-Landesgruppe Rheinland-Pfalz getroffene Vereinba-
rung  trägt dieser Tatsache Rechnung. Darüber hinaus sind alle gesellschaftlichen Akteure aufge-
rufen, beim Klimaschutz und der Anpassung an die Klimawandelfolgen aktiv zu werden. 

Unsere Verbandsgemeinde/Stadt/unser Landkreis 

möchte einen Beitrag hierzu leisten, indem wir klimagerechtes Handeln (Klimaschutz und Anpas-
sung an die Klimawandelfolgen) verstärken und gegenüber kommunalen Akteuren sowie Bürge-
rinnen und Bürgern kommunizieren. Wir forcieren daher unser Engagement im Klimaschutz und 
bei der Anpassung an die Klimawandelfolgen und bekennen uns zu den Klimaschutzzielen des 
Landes.  

Des Weiteren streben wir an (bitte zutreffendes anzukreuzen)

 eine Klimaschutzstrategie und Strategie zur Anpassung an die Klimawandelfolgen zu entwi-
ckeln/die Ortsgemeinden bei der Entwicklung zu unterstützen oder

 vorhandene Strategien (Klimaschutzkonzept, Konzept zur Anpassung an Klimawandelfolgen, 
etc.) kontinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln/die Ortsgemeinden dahingehend zu 
unterstützen.
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Landkreistag Rheinland Pfalz

Die Verbandsgemeinde/Stadt/der Landkreis  
nimmt ihre/seine Rolle in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 
ernst und möchte die unten aufgeführten Maßnahmen in Angriff nehmen. 

Zu Ihrer Orientierung steht Ihnen hier  eine Liste von beispielhaften Maßnahmen zur Verfügung. 

Die beitretenden Ortsgemeinden führen ihre Maßnahmen separat in Anlage 1 auf und fügen die-
se der Beitrittserklärung bei.

Maßnahmen im Klimaschutz* 

* verpflichtend auszufüllen (maximal vier Zeilen) 

Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen*

* verpflichtend auszufüllen (maximal vier Zeilen)

 
Der Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Kreistag hat in seiner Sitzung am      
über den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz beraten und dem Beitritt sowie 
den Ausführungen der Beitrittserklärung zugestimmt. Der Ratsbeschluss ist der Beitrittserklärung 
zum Kommunalen Klimapakt beigefügt. 

Die Ansprechperson für den Kommunalen Klimapakt ist:

Name:       
 
E-Mail:       Tel.: 

  

 
Ort, Datum   (VG-) Bürgermeister/-in, Oberbürgermeister/-in, Landrat/-rätin
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Landkreistag Rheinland Pfalz

Hinweis: Diese Seite ist nur von Verbandsgemeinden auszufüllen.

Die Verbandsgemeinde  
tritt gemeinsam mit folgenden Ortsgemeinden auf Grundlage der jeweiligen Ratsbeschlüsse, die 
der Verbandsgemeindeverwaltung vorliegen, dem Kommunalen Klimapakt bei: 
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Landkreistag Rheinland Pfalz

Anlage 1

Hinweis: Diese Seite ist von den beitretenden Ortsgemeinden auszufüllen.

Die Ortsgemeinde    
nimmt ihre/seine Rolle in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 
ernst und möchte die unten aufgeführten Maßnahmen in Angriff nehmen:

Zu Ihrer Orientierung steht Ihnen hier  eine Liste von beispielhaften Maßnahmen zur Verfügung. 

Maßnahmen im Klimaschutz* 

* verpflichtend auszufüllen (maximal vier Zeilen)

Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen*

* verpflichtend auszufüllen (maximal vier Zeilen)



Arbeitshilfe 

Beratungs- und Beschlussvorlage für den Beitritt  
zum Kommunalen Klimapakt KKP im ersten Quartal 2023 

Zweiter Entwurf - 22.12.2022 

Vorbemerkungen 

• *GSVL* steht für „die Gemeinde / die Verbandsgemeinde / die Stadt / der Landkreis“ - bitte in-
dividuell richtig einsetzen.

• Die Passagen in kursiver Schrift sind Hinweise oder Vorschläge zu weiteren Ausgestaltung der
Vorlage. Bitte entfernen bzw. individuell anpassen.

A. Beratungsvorlage

1. Gegenstand und Ziel der Beratung und des Beschlusses …

… ist der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz. Dieses Angebot wurde von den kom-

munalen Verbänden und dem Land ausgearbeitet. Mit dem Beitritt verpflichtet sich eine Kommune, 

ihre Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes (Reduktion der Treibhausgasemissionen) bzw. der An-

passung an die unvermeidbaren Klimawandelfolgen (Hitze, Dürre, Starkregen usw.) zu forcieren und 

besonders ambitioniert vorzugehen. Für den Beitritt sind bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen zu be-

nennen, die *GSVL* dazu in Angriff nehmen will. Im Gegenzug erhalten die Kommunen eine indivi-

duelle und „maßgeschneiderte“ Beratung zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. 

2. Allgemeiner Hintergrund

Im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens hat sich das Land Rheinland-Pfalz zum Ziel gesetzt, 

die Emissionen an Treibhausgasen drastisch zu reduzieren und bis spätestens 2040 klimaneutral zu 

werden – und so dazu beizutragen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur möglichst 

auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zudem gilt es, die Folgen des unvermeidbaren Klimawandels zu 

bewältigen durch geeignete und wirksame Anpassungsmaßnahmen. 

Dazu bedarf es erheblicher Anstrengungen auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen, auch 

und insbesondere auf der kommunalen Ebene. Denn auf dieser Ebene werden die konkreten Rah-

menbedingungen für die notwendigen Maßnahmen gesetzt, insbesondere in den Bereichen Bau-

leitplanung, Erzeugung erneuerbarer Energien sowie Mobilität / ÖPNV. 

Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen, die Energieagentur 

Rheinland-Pfalz und die Landesregierung, vertreten durch das federführende Klimaschutzministe-

rium einschließlich des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, sowie das Wirtschafts- und 
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Innenministerium haben sich daher darauf verständigt, gemeinsam einen Kommunalen Klimapakt 

(KKP) einzurichten. Grundlage hierfür ist die Gemeinsame Erklärung vom 29. November 2022 (An-

lage 1). 

2. Eckpunkte des Kommunalen Klimapakts 

Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem gegenseitigen Leistungsversprechen: Die bei-

tretenden Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung an die Kli-

mawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug fördert und 

begleitet die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit konkreten 

und passgenauen Angeboten und Leistungen. Der Kommunale Klimapakt wurde zunächst für die 

Jahre 2023 und 2024 vereinbart, ist aber auf Dauer angelegt und wird 2024 für die Folgejahre mit 

allen Beteiligten fortgeschrieben werden.  

3. Bisherige Aktivitäten 

Die *GSVL* hat bereits eine Reihe von Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Klimawandelanpas-

sung umgesetzt bzw. die Umsetzung eingeleitet; hervorzuheben sind insbesondere  

Hier individuell die wichtigsten der bisherigen Aktivitäten beschreiben oder benennen, entweder 

in der BV selbst in Form einer kurzen, stichwortartigen und komprimierten Liste wie z. B. 

- Energieeffizienzmaßnahmen (LED-Straßenbeleuchtung, Energetische Gebäudesanierung) 

- Eigene Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (ggf. konkret benennen) 

- Schaffung der Stelle einer/s Klimaschutzmanagers/in 

oder 

als separate Anlage mit einer ausführlicheren Darstellung, die ggf. bereits aus anderen Zusam-

menhängen heraus existiert. 

4. Verstärktes Engagement im Rahmen des Kommunalen Klimapakts 

Mit dem Beitritt zum Kommunalen Klimapakt ist die Selbstverpflichtung verbunden, über die bishe-

rigen Maßnahmen hinausgehend die Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimawan-

delanpassung zu verstärken. Für unsere *GSVL* kommen in erster Linie folgende neue Ziele bzw. 

Maßnahmen in Betracht: 

Hier individuell bis zu fünf Ziele oder Maßnahmen benennen. Hierzu kann die Liste beispielhafter 

Maßnahmen als Orientierungshilfe genutzt werden. Die hier in der Beratungsvorlage angegebe-

nen bzw. dann auch beschlossenen Ziele oder Maßnahmen werden in das Formular für die Bei-

trittserklärung übernommen. 

Weiterhin ist zu empfehlen, auch kurz und individuell zu begründen, warum gerade diese (bis zu 

fünf) Maßnahmen in Angriff genommen werden sollen. 

Diese Ziele und Maßnahmen können im Zuge des exklusiv für die „KKP-Kommunen“ zur Verfügung 

stehende Beratungsangebots weiter vertieft, ausgestaltet und ggf. auch modifiziert werden, um im 
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Ergebnis ein Paket an wirksamen, effektiven und auch im Hinblick auf den finanziellen Aufwand ef-

fizienten Maßnahmen in die Umsetzung zur bringen und so einen bestmöglichen Beitrag zur zeitna-

hen Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. zur Anpassung an die unvermeidbaren Klimawan-

delfolgen zu leisten. 

5. Finanzierung 

Der Beschluss zum KKP-Beitritt ist nicht mit unmittelbaren finanziellen Pflichten verbunden; hier-

über ist gesondert im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung zu beraten und zu entscheiden. Zur 

Finanzierung der notwendigen Maßnahmen stehen im Wesentlichen folgende Optionen zur Verfü-

gung: 

a)  Flankierend zum KKP wird das Land über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz 

und Innovation (KIPKI) den Kommunen 2023 insgesamt 180 Mio. Euro zur Verfügung stellen; 

davon entfallen auf uns   *hier individuellen Betrag einsetzen*   Euro, die im Einklang mit der 

zugehörigen Positivliste für die unter Nr. 4 genannten investiven Maßnahmen eingesetzt wer-

den sollen. 

b) Weitere maßgebliche Finanzierungsquellen sind daneben öffentliche Fördermittel aus den ein-

schlägigen Förderprogrammen des Landes, des Bundes oder der EU. Eine möglichst weitge-

hende Ausnutzung dieser Fördermöglichkeiten wird angestrebt und ist auch eine der zentralen 

Zielsetzungen der begleitenden Beratung aus dem KKP heraus. 

c) Soweit darüber hinaus weitergehende Eigenmittel aufgebracht werden müssen, ist darüber ge-

sondert im Rahmen der allgemeinen Haushaltsberatungen zu entscheiden. 

 

B. Beschlussvorschlag für den Beitrittsbeschluss 

Die *GSVL* tritt dem Kommunalen Klimapakt bei. Damit verpflichtet sie sich, ihre Aktivitäten sowohl 

im Klimaschutz als auch in der Klimawandelanpassung zu verstärken und dabei ambitioniert vorzu-

gehen. Sie benennt dazu die unter A.4 benannten Ziele und Maßnahmen und bringt diese in das 

weitere Verfahren ein. 

Auf dieser Basis wird die Verwaltung beauftragt, 

• die Beitrittserklärung gemäß diesem Beschluss bis spätestens Ende Februar 2023 abzuge-

ben, 

• zu prüfen, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden Beratungsangebote in An-

spruch genommen werden sollen; in diesem Falle soll die Beratung zeitnah und proaktiv 

werden;  

• sowie die Vorbereitungen zur Umsetzung der unter A. 4 genannten Maßnahmen zeitnah und 

proaktiv einzuleiten (z. B. Planungsaufträge Förderanträge, Haushaltsplanung, Gremienbe-

schlüsse usw.). 
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Hinweis: 

Empfehlungsbeschlüsse von Ausschüssen, z.B. eines Umweltausschusses, passen Sie bitte eigen-

ständig an, z. B. „Der Umweltausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, folgenden Beschluss 

zu fassen:“ 

 

Anlagen:  

1. Gemeinsame Erklärung  

2. Formular der Beitrittserklärung zum KKP 

3. Liste der möglichen Maßnahmen 
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Beitritt zum Kommunalen Klimapakt KKP ab 1. März 2023

- Mustertext Beratungs- und Beschlussvorlage - 





Gemäß Gemeinsamer Erklärung über den Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP) können die Kommunen ab 1. März 2023 dem kommunalen Klimapakt beitreten.

Mit dem Beitritt geht eine Kommune eine Selbstverpflichtung ein, besonders ambitioniert im Bereich des Klimaschutzes bzw. der Anpassung an die Klimawandelfolgen vorzugehen, und erhält im Gegenzug eine gezielte, bedarfsorientierte und individuelle Beratung und Begleitung im Bereich Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen. 

Voraussetzung für den Beitritt ist u.a. ein entsprechender Beschluss des Gemeinde-/Stadtrats bzw. des Kreistags mit dieser Selbstverpflichtung; weiterhin sind dazu bis zu fünf konkrete Maßnahmen zu nennen, die die Kommune dazu umsetzen will.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einen Mustertext für eine Beratungs- und Beschlussvorlage über den Beitritt zum KKP. Diese Arbeitshilfe der Kommunalen Spitzenverbände ist mit den Partnern im Kommunalen Klimapakt abgestimmt. 

Der Text insbesondere im Teil A - Beratungsvorlage - kann selbstverständlich individuell angepasst bzw. erweitert werden. 

Im Teil B - Beschluss - empfehlen wir demgegenüber, sich eng inhaltlich an die Vorlage zu halten, um das notwendige Maß an Verbindlichkeit zu wahren.





Mainz, im Januar 2023




Beitritt zum Kommunalen Klimapakt KKP ab 1. März 2023

- Mustertext Beratungs- und Beschlussvorlage - 

Stand: 20. Januar 2023





Redaktionelle Hinweise:

	Die zwischen *..* eingefassten und kursiv gesetzten Passagen bitte individuell einsetzen bzw. anpassen.

	Die in kursiv eingerückten Passagen sind Hinweise oder Vorschläge zu weiteren Ausgestaltung der Vorlage. Bitte aus der Vorlage entfernen.

	Die Vorlage kann gleichermaßen für die Beratungen in den Ortsgemeinden eingesetzt werden. Im Unterschied zu den übrigen Gebietskörperschaften erfolgt für diese die Beitrittserklärung gebündelt durch die Verbandsgemeindeverwaltung (zusammen mit ihrem eigenen Beitritt).

	Originär gilt diese Vorlage für die Beratung und den Beschluss im Rat bzw. Kreistag. Sie kann gleichermaßen auch für die Beratung in bzw. für Empfehlungsbeschlüsse von Ausschüssen, z.B. eines Umweltausschusses, verwendet werden und wäre dann eigenständig im Beschlussteil entsprechend anzupassen, z.B. „Der Umweltausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, folgenden Beschluss zu fassen:“.





A.	Beratungsvorlage

1.	Gegenstand und Ziel des Beschlusses … 

… ist der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP). Dieses Angebot wurde von den kommunalen Verbänden und dem Land ausgearbeitet. Mit dem Beitritt verpflichtet sich eine Kommune, ihre Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes (Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. Ausbau von CO2-Senken) bzw. der Anpassung an die Klimawandelfolgen (Hitze, Dürre, Starkregen usw.) zu forcieren und besonders ambitioniert vorzugehen. Hierzu benennt jede Kommune bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie in Angriff zu nehmen beabsichtigt; diese sind Ausgangspunkt für eine individuelle und „maßgeschneiderte“ Beratung, die für jede beitretende Kommune im Hinblick auf die konkrete Umsetzung solcher Maßnahmen zusätzlich über den KKP angeboten wird.

2.	Allgemeiner Hintergrund 

Im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens hat sich das Land Rheinland-Pfalz zum Ziel gesetzt, die Emissionen an Treibhausgasen drastisch zu reduzieren und bis spätestens 2040 (lt. Koalitionsvertrag) klimaneutral zu werden – und so dazu beizutragen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zudem gilt es, die Folgen des Klimawandels durch geeignete und wirksame Anpassungsmaßnahmen zu bewältigen.

Dazu bedarf es erheblicher Anstrengungen auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen, auch und insbesondere auf der kommunalen Ebene. Denn auf dieser Ebene werden die konkreten Rahmenbedingungen für die notwendigen Maßnahmen gesetzt, insbesondere in den Bereichen Bauleitplanung, Erzeugung erneuerbarer Energien sowie Mobilität / ÖPNV.

Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen (VkU), die Energieagentur Rheinland-Pfalz und die Landesregierung, vertreten durch das federführende Klimaschutzministerium (MKUEM) einschließlich des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen (KfK), sowie das Wirtschafts- und Innenministerium (MWVLW bzw. MdI) haben sich daher darauf verständigt, gemeinsam den Kommunalen Klimapakt einzurichten. Grundlage hierfür ist die Gemeinsame Erklärung vom 29. November 2022 (Anlage 1).

[image: ]2. Eckpunkte des Kommunalen Klimapakts

Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung an die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug fördert und begleitet die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit konkreten und passgenauen Angeboten und Leistungen. Der Kommunale Klimapakt wurde zunächst für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart, ist aber auf Dauer angelegt und soll 2024 für die Folgejahre mit allen Beteiligten fortgeschrieben werden. 

3. Bisherige Aktivitäten 

Die *eigene Kommune einsetzen* hat bereits eine Reihe von Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Klimawandelanpassung umgesetzt bzw. die Umsetzung eingeleitet; hervorzuheben sind insbesondere 

Hier individuell die wichtigsten der bisherigen Aktivitäten beschreiben oder benennen, entweder in der BV selbst in Form einer kurzen, stichwortartigen und komprimierten Liste wie z. B.
- Energieeffizienzmaßnahmen (LED-Straßenbeleuchtung, Energetische Gebäudesanierung)
- Eigene Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (ggf. konkret benennen)
- Schaffung der Stelle einer/s Klimaschutzmanagers/in
oder als separate Anlage mit einer ausführlicheren Darstellung, die ggf. bereits aus anderen Zusammenhängen heraus existiert.

4. Verstärktes Engagement im Rahmen des Kommunalen Klimapakts

Mit dem Beitritt zum Kommunalen Klimapakt ist die Selbstverpflichtung verbunden, unsere Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen über das bisherige Maß hinaus zu verstärken. Hierzu benennt jede Kommune mit dem Beitritt bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie zu diesem Zweck zu verfolgen bzw. in Angriff zu nehmen beabsichtigt. Für unsere Kommune kommen dazu folgende in Betracht:

Hier individuell bis zu fünf Ziele oder Maßnahmen benennen. Hierzu kann die hier unter Nr. 3 beigefügte Liste beispielhafter Ziele/Maßnahmen als Orientierungshilfe genutzt werden. Diese bis zu fünf Ziele/Maßnahmen sind Gegenstand des Beschlusses, siehe unten, und werden in das Formular für die Beitrittserklärung übernommen.

Diese Ziele/Maßnahmen sollen über das hinausgehen, was die jeweilige bereits umgesetzt hat bzw. in Umsetzung ist. Dies schließt ausdrücklich nicht solche Maßnahmen aus, die bereits "in der Schublade liegen" oder für die es bereits Vorüberlegungen oder Vorplanungen gibt, die aber bisher nicht in die Umsetzung gebracht wurden bzw. werden konnten (z.B. mangels Finanzmitteln).

Weiterhin ist zu empfehlen, für die Rats-/Kreistagsmitglieder auch kurz und individuell zu begründen, warum man gerade diese Ziele verfolgt bzw. diese Maßnahmen in Angriff nehmen will.


Diese Ziele bzw. Maßnahmen werden nach dem Beitritt im Zuge des exklusiv für die „KKP-Kommunen“ zur Verfügung stehenden Beratungsangebots nochmals im Einzelnen besprochen, dabei im jeweiligen kommunalen Kontext eingeordnet und priorisiert, je nach Bedarf auch modifiziert, revidiert oder ergänzt, um im Ergebnis ein Paket an wirksamen, effektiven und auch im Hinblick auf den finanziellen Aufwand effizienten Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen und so einen bestmöglichen Beitrag zur zeitnahen Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. zur Anpassung an Klimawandelfolgen zu leisten. Das Ergebnis dieser Beratung wird im Nachgang nochmals in den kommunalen Gremien beraten und die dann noch erforderlichen Folgebeschlüsse gefasst.

Um diesen Beratungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen, wird die Verwaltung entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur bereitstellen sowie in der Beitrittserklärung eine zentrale Ansprechperson in der Verwaltung benennen und deren Stellvertretung sicherstellen.

5. Finanzierung

Der Beschluss zum KKP-Beitritt ist nicht mit unmittelbaren finanziellen Pflichten verbunden. Über die Umsetzung konkreter Projekte und Maßnahmen ist gesondert im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung zu beraten und zu entscheiden. Zur Finanzierung der vorgeschlagenen Maßnahmen stehen - neben originären Eigenmitteln - im Wesentlichen folgende Optionen zur Verfügung:

a) 	Im Rahmen der Kommunalen Klima-Offensive wird das Land flankierend zum KKP über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) den Kommunen 2023 insgesamt 180 Mio. Euro zur Verfügung stellen; davon entfallen auf unsere Kommune * …. hier individuellen Betrag einsetzen* Euro; diese können und sollen im Einklang mit der zugehörigen Positivliste für die unter Nr. 4 genannten investiven Maßnahmen eingesetzt werden entlasten insoweit den kommunalen Haushalt.

b)	Weitere maßgebliche Finanzierungsquellen sind daneben öffentliche Fördermittel aus den einschlägigen Förderprogrammen des Landes, des Bundes oder der EU. Eine möglichst weitgehende Ausnutzung dieser Fördermöglichkeiten ist zentraler Gegenstand und Zielsetzung des begleitenden Beratungsangebots aus dem KKP heraus.



B.	Beschlussvorschlag für den Beitrittsbeschluss

* Die/Der Name der eigene Kommune* tritt dem Kommunalen Klimapakt bei. Damit verpflichtet sie sich, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken und dabei ambitioniert vorzugehen. Sie benennt dazu folgende Ziele und Maßnahmen und bringt diese in das weitere Verfahren ein:

	…………..

	…………..

Hier bitte die unter A.4 benannten und ggf. nach Beratung geänderten bis zu fünf Ziele und Maßnahmen nochmals einzeln auflisten - soweit notwendig und sinnvoll hier nur noch in verkürzter und ggf. stichwortartiger Form. Diese Auflistung sollte so ausgestaltet werden, dass sie 1zu1 in die Beitrittserklärung übernommen werden kann.

Auf dieser Basis wird die Verwaltung beauftragt,

· die vollständige Beitrittserklärung gemäß diesem Beschluss in der vorgegebenen Form zeitnah an das MKUEM abzugeben,

· zu prüfen, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden Beratungsangebote in Anspruch genommen werden sollen und diese zeitnah und proaktiv anzufordern sowie 

· entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur bereitzustellen, um den Beratungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen.









Anlagen: 

1. Gemeinsame Erklärung 

2. Formular der Beitrittserklärung zum KKP

3. Liste der möglichen Maßnahmen
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